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KLEFFNER Rechtsanwälte
R e c h t s a n w a l t s g e s e l l s c h a f t  m b H

Infoblatt Arbeitsrecht für Arbeitgeber
Ist es zulässig, Beschäftigte an Kosten der Aus- oder Fortbildung zu beteiligen?

Immer wieder wird an uns die Frage herangetragen,
ob es zulässig ist, Beschäftigte an den Kosten ihrer
persönlichen Aus- oder Fortbildung zu beteiligen.

Tatsächlich ist dies relativ klar geregelt, allerdings
sind die Ausnahmen von diesen klaren Regelungen
vielen oft gar nicht geläufig. Die Beteiligung von Be-
schäftigten an diesen Kosten kann durchaus zuläs-
sig sein.

Allgemeines

Maßgeblich ist zunächst das Berufsbildungsgesetz.
Das Gesetz gilt nach § 1 Abs. 1 BBiG allgemein für
die Berufsbildung. Sie umfasst sowohl die Berufs-
ausbildung als auch die berufliche Fortbildung und
die berufliche Umschulung.

Ausbildung umfasst eine breit angelegte Grundbil-
dung und die systematische Vermittlung der für die
Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit
notwendigen fachlichen Fertigkeiten und Kennt-
nisse in einem geordneten Ausbildungsgang. Die
berufliche Fortbildung soll es ermöglichen, die be-
rufliche Handlungsfähigkeit zu erhalten und anzu-
passen oder zu erweitern und beruflich aufzustei-
gen (§ 1 Abs. 4 BBiG).

Kostentragung Ausbildung

Für die Berufsausbildung gilt, dass diese nicht vom
Auszubildenden getragen werden dürfen, das ver-
bietet das Berufsbildungsgesetz.

Nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 BBiG hat der Ausbildende
dem Auszubildenden die Ausbildungsmittel kosten-
los zur Verfügung zu stellen. Insbesondere ist es
nicht zulässig, den Auszubildenden zu verpflichten,
für die Berufsausbildung eine Entschädigung zu
zahlen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1 BBiG).

Denn hier sind Ausbildungskosten Aufwendungen,
die als Grundlage für die Ausübung eines künftigen
Berufs notwendig sind. Darüber hinaus handelt es
sich aber auch bei Kosten, die im Rahmen einer Ein-
weisung bzw. Einarbeitung entstehen, um Ausbil-
dungskosten. Denn auch bei einer Einweisung bzw.
Einarbeitung sollen diejenigen Kenntnisse

vermittelt werden, die eine Arbeitsaufnahme über-
haupt erst ermöglichen.

Insofern kann eine betriebsbezogene Schulung, die
nur für den aktuellen Arbeitgeber von Interesse ist
(z.B. reine Produktschulung oder Ausbildung an ei-
ner speziellen Maschine, die nur bei einem Arbeit-
geber eingesetzt wird), nicht als echte Fortbildung
bezeichnet werden. Es handelt sich hierbei letztlich
nur um eine Form von Einarbeitung.

Kostentragung Fortbildung

Fortbildungskosten werden im Gegensatz dazu auf-
gewendet, um eine Weiterqualifizierung zu finan-
zieren. Diese sind Aufwendungen, die getätigt wer-
den, um in einem ausgeübten Beruf auf dem Lau-
fenden zu bleiben und den gestellten Anforderun-
gen gerecht zu werden. Der Arbeitnehmer erreicht
im Rahmen der Fortbildung zusätzliche Qualifikati-
onen, die einen realistischen beruflichen Aufstieg
ermöglichen oder die Chancen auf dem Arbeits-
markt allgemein erhöhen.

Beispiele: Erwerb eines Führerscheins (außer-
halb der Ausbildung zum Berufskraftfahrer!),
Besuch von Meister-/Technikerschule, Fortbil-
dung zur Fachkraft für Intensivpflege etc.

Das ist also nicht nur eine Fortbildung im Interesse
des Arbeitgebers, sondern auch der Beschäftigte
hat ein Interesse daran, weil er die Fähigkeiten per-
sönlich erwirbt, durch den Abschluss dokumentiert
und auch bei einem anderen Arbeitgeber nutzen
könnte.

Aber: das gilt nur für betriebliche Fortbildung

Das Berufsbildungsgesetz gilt grundsätzlich nur für
betriebliche Aus- oder Fortbildungen. Die „betrieb-
liche“ Bildung setzt voraus, dass der Auszubildende
in einen Betrieb eingegliedert ist, in einer dem Ar-
beitsverhältnis nahestehenden Rechtsbeziehung
zum Ausbildenden steht und für den Betrieb mit ei-
ner vom Ausbildungszweck bestimmten Zielrich-
tung arbeitet (ständige Rechtsprechung, zuletzt
BAG, Urteil vom 21.11.2001 – 5 AZR 158/00).
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Für eine sog. externe Fortbildung gilt das Berufsbil-
dungsgesetz hingegen nicht. Hier ist eine Beteili-
gung des Beschäftigten an den Kosten zulässig.

So wurde es grundsätzlich als zulässig angesehen,
einen Flugschüler an den Kosten seiner Ausbildung
in Höhe von EUR 60.000,00 zu beteiligen, weil des-
sen Ausbildung nicht „betrieblich“, sondern extern
erfolgte (BAG, Urteil vom 20.08.2024 - 9 AZR
256/23).

Abschluss einer Vereinbarung sinnvoll

Die Motivation beider Beteiligten für den Abschluss
eines solchen Fort- oder Weiterbildungsvertrages
liegt darin, dass der Arbeitgeber die gewonnenen
Fähigkeiten oder Kenntnisse des Beschäftigten im
Unternehmen nutzen kann. Der Beschäftigte hat
ein Interesse daran, dass der Arbeitgeber die Kos-
ten der Fortbildung übernimmt. Diese Kosten kön-
nen immens sein. Daher hat der Arbeitgeber ein In-
teresse daran, dass der Arbeitnehmer die vom Ar-
beitgeber bezahlten Fähigkeiten und Kenntnisse
auch in seinem Unternehmen anwendet – und
nicht nach Abschluss der Schulung kündigt.

Das Kündigungsrecht kann dem Beschäftigten na-
türlich nicht genommen werden, das wäre unzuläs-
sig. Daher wird in einer sog. Rückzahlungsklausel
oftmals vereinbart, dass der Beschäftigte nach Ab-
schluss der Maßnahme für eine bestimmte Zeit be-
triebstreu sein muss oder anderenfalls die Fortbil-
dungskosten ganz oder teilweise zu erstatten hat.

Keine unangemessene Benachteiligung

Fraglich ist dann immer, wie eine solche Klausel for-
muliert sein muss, damit sie wirksam ist. Das be-
deutet vor allem, dass eine Klausel den Beschäftig-
ten nicht unangemessen benachteiligen darf, § 307
Abs. 1 S. 1 BGB.

§ 307 BGB ist anwendbar, wenn es sich um Allge-
meine Geschäftsbedingungen (AGB) handelt. Das
sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformu-
lierten Vertragsbedingungen, § 305 Abs. 1 BGB, und
ist bei vielen Vereinbarungen der Fall, die zwischen
Unternehmen und Verbrauchern, also Arbeitneh-
mern, verwendet werden.

Eine Klausel in diesen AGB darf den Beschäftigten
nicht unangemessen benachteiligen. Hier sind ver-
schiedene Aspekte zu beachten:

1. Die Klausel darf nicht beinhalten, dass eine
Rückzahlungsverpflichtung eintritt, wenn der
Arbeitgeber selbst den Grund für den Eintritt
der Rückzahlungsverpflichtung setzt. Daher
muss die Klausel so formuliert sein, dass der
Arbeitnehmer es selbst in der Hand hat, die
Rückzahlung durch Betriebstreue zu vermei-
den. Liegt der Grund im alleinigen Verantwor-
tungs- und Risikobereich des Arbeitnehmers,
kann also eine Rückzahlungsklausel angemes-
sen sein.

Dabei muss auch der Fall berücksichtigt wer-
den, dass ein Beschäftigter aus unverschulde-
ten Gründen das Arbeitsverhältnis nicht fort-
setzen kann und daher kündigt, z.B. wegen ei-
ner dauerhaften Erkrankung.

Der Umstand, dass sich die Investition in die
Fortbildung eines Arbeitnehmers aufgrund un-
verschuldeter dauerhafter Leistungsunfähig-
keit für ihn nicht amortisiere, ist nach der
Rechtsprechung des BAG dem unternehmeri-
schen Risiko des Arbeitgebers zuzurechnen
(BAG, Urteil vom 01.03.2022 - 9 AZR 260/21).

2. Die Zulässigkeit/Wirksamkeit von Rückzah-
lungsklauseln hängt von der Dauer der Fortbil-
dung und der Bindung an den Arbeitgeber ab.
Beide müssen in angemessenem Verhältnis
stehen. Im Einzelnen gilt nach der Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts Folgendes:

Fortbildungsdauer Bindung an den ArbG

bis zu einem Monat Bindung bis zu 6 Monaten
von 1 bis 2 Monaten Bindung bis zu 12 Monaten
von 3 bis 4 Monaten Bindung bis zu 24 Monaten

(BAG, 6.09.1995 – 5 AZR 241/94)
von 6 Mon. bis 1 Jahr Bindung bis zu als 3 Jahre

(BAG, 15.12.1993 – 5 AZR 279/93)
von mehr als 2 Jahren Bindung bis zu 5 Jahren

Die Rückzahlungsklausel muss natürlich auch be-
rücksichtigen, dass ein Beschäftigter bei vorzeiti-
gem Ausscheiden nur einen Teil der Kosten zurück-
zahlen muss, wenn die Bindungsfrist nur teilweise
abgelaufen ist.

ACHTUNG: Einzelfall ist maßgeblich

Allerdings gelten die dargestellten Grundsätze nur
für den Regelfall. Im Einzelfall kann auch bei kürze-
rer Ausbildungsdauer eine verhältnismäßig lange
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Bindung gerechtfertigt sein, wenn etwa der Arbeit-
geber erhebliche Mittel aufwendet und die Teil-
nahme an der Fortbildung dem Arbeitnehmer be-
sondere Vorteile bringt (BAG, Entscheidung vom
19.02.2004 – 6 AZR 552/01). Hohe Aufwendungen
des Arbeitgebers allein können also eine verhältnis-
mäßig lange Bindung in aller Regel nicht rechtferti-
gen. Vielmehr kommt es auch insoweit in erster Li-
nie darauf an, in welchem Ausmaß sich die berufli-
chen Chancen des Arbeitnehmers infolge der Fort-
bildung erhöht haben.

Keine Umgehung durch Kombination von Schu-
lungs- und Darlehensvertrag

Um das zu umgehen, bieten Arbeitgeber gelegent-
lich – vor allem bei hohen Fortbildungskosten – ne-
ben dem Schulungsvertrag auch den Abschluss ei-
nes Darlehensvertrags für die Kosten an. Durch die
Trennung soll erreicht werden, dass der Arbeitneh-
mer die Kosten der Fortbildung im Prinzip selbst
trägt. Zur Finanzierung der Kosten bietet der Ar-
beitgeber jedoch ein Darlehen an. Die Vereinbarun-
gen zur Rückzahlung sollen dann etwas moderater
sein, aber immer noch strikter, als dies bei einer ar-
beitsvertraglichen Vereinbarung der Fall wäre.

Aber das hilft nicht weiter, denn bei den beiden
Verträgen ist von einer Einheit auszugehen. Von ei-
nem einheitlichen Rechtsgeschäft ist auszugehen,
wenn äußerlich selbständige Rechtsgeschäfte
durch den Willen der Parteien miteinander ver-
knüpft sind. Ein sog. „Einheitlichkeitswille“ liegt vor,
wenn das eine Geschäft nicht ohne das andere ge-
wollt ist, die möglicherweise äußerlich getrennten
Rechtsgeschäfte also miteinander stehen und fallen
sollen (BAG, Urteil vom 20.08.2024 - 9 AZR 256/23).

Die folgende Klausel dürfte nach der jüngeren
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (Urteil
vom 01.03.2022 - 9 AZR 260/21) zulässig und wirk-
sam sein:

(1) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, das Arbeits-
verhältnis nach dem Ende der Fortbildung für
mindestens XX Monate fortzusetzen.

(2) Scheidet der Arbeitnehmer aufgrund einer eige-
nen ordentlichen, nicht vom Arbeitgeber zu ver-
tretenden oder einer eigenen außerordentli-
chen, nicht vom Arbeitgeber zu vertretenden
Kündigung oder aufgrund einer vom Arbeitgeber
erklärten verhaltensbedingten ordentlichen
oder außerordentlichen Kündigung vor Ablauf
der Bindungsfrist aus den Diensten des Arbeitge-
bers aus, so hat der Arbeitnehmer dem Arbeitge-
ber die vom Arbeitgeber übernommenen Ge-
samtkosten an diesen zurückzuzahlen. Die Rück-
zahlungspflicht gilt auch im Falle einer Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses durch einen vom
Arbeitnehmer veranlassten Aufhebungsvertrag.
Die Rückzahlungsverpflichtung tritt nicht ein,
wenn es dem Arbeitnehmer unverschuldet dau-
erhaft nicht möglich ist, die geschuldete Arbeits-
leistung zu erbringen.

(3) Für je einen vollen Monat der Beschäftigung
nach dem Ende der Fortbildung werden 1/XX des
gesamten Rückzahlungsbetrages erlassen.

Hinweis: es handelt sich um eine unverbindliche
Formulierung, für die der Autor keine Haftung
übernimmt. Es wird empfohlen, einen Rechtsan-
walt zu konsultieren.

Haben Sie weitere Fragen zum Arbeitsrecht?

Mit mehr als 30jähriger Erfahrung zählt sich die
Kanzlei KLEFFNER Rechtsanwälte im allgemeinen
Arbeitsrecht, vor allem aber bei der Beratung und
Begleitung von betrieblichen Versorgungswerken
zu den bundesweit führenden Anwaltskanzleien.
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KLEFFNER Rechtsanwälte
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Sophia Junker
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Telefon: 0341 580 622 36
Fax: 0341 580 622 37
Mail: info@kleffner-rechtsanwaelte.de
Internet: www.kleffner-rechtsanwälte.de


